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Grußwort zu Weihnachten  

und zum Jahreswechsel 

 

 

 

 

 

 

Deggendorf, im Dezember 2022 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ein herausforderndes und schwieriges Jahr voller weltpolitischer Umwälzungen liegt hinter uns. 

Krieg in Europa – das war für mich persönlich und die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 

zu Beginn des Jahres nicht vorstellbar. Nach zwei Jahren Pandemie und Entbehrungen, wirt-

schaftlichen Einschränkungen und gesellschaftlicher Zurückhaltung, hatten wir zu Beginn des 

Jahres auf Entspannung gehofft.  

Mit dem russischen Angriffskrieg aber kehrten Sorge, Nöte und Ängste bei Bürgerinnen und 

Bürger zurück. Die Folgen des Krieges sind bis in den Landkreis Deggendorf deutlich spürbar. 

Gestiegene Energiekosten und Lebensmittelpreise, Angst vor kalten Stuben im Winter oder ei-

nem Blackout-Szenario – diese Themen haben uns das ganze Jahr über auf Trapp gehalten und 

werden uns auch nächstes Jahr noch beschäftigen. Der Landkreis hat sich so gut wie möglich 

auf unterschiedliche Szenarien vorbereitet, einen Maßnahmenplan erarbeitet und sich mit ex-

ternen Akteuren besprochen. Ein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Landratsamtes, den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Kommunen samt ihren Ver-

waltungen, den Sicherheitsbehörden und vielen weiteren, die sich den wichtigen Themen an-

genommen haben.  

Das Jahr hat aber auch gezeigt: Die Menschen bei uns sind mit den Ukrainern und Ukrainerin-

nen solidarisch. Weit über 1.200 Menschen aus der Ukraine haben Zuflucht in unserem Land-

kreis gefunden, die meisten davon in privaten Unterkünften. Hatte schon die Pandemie sehr viel 

Hilfsbereitschaft gezeigt, so stehen die Menschen auch diesmal zusammen. 

Ich persönlich blicke ebenso auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Ich bin dankbar für die Auf-

gaben, die ich in der Vergangenheit übernehmen durfte und freue mich jetzt, meine ganze Ener-

gie und Tatkraft dem Landkreis Deggendorf zu widmen! Das Amt als Landrat birgt große Mög-

lichkeiten des Gestaltens und die Chance, viel Gutes für die Menschen in meiner Heimat zu 

bewirken.  
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Bei den von mir definierten Themen, den fünf Ks – Kognition, Klima, Kultur, Krankenhaus, 

Konjunktur – konnte vieles vorangebracht werden. Der Landkreis Deggendorf investiert massiv 

in die Neugestaltung der Schullandschaft, u.a. in den Neubau der Wirtschaftsschule/Berufs-

schule II und in den Neubau der Sechsfeldsporthalle am Deggendorfer Schulzentrum sowie in 

den Neubau der Landgraf-Leuchtenberg-Realschule und der Zweifeldsporthalle in Osterhofen. 

Beim Klima wurde durch die neu geschaffene Stabstelle Klima eine Klimabilanz gezogen. 

Auch wenn diese positiv ausgefallen ist, werden wir den Klimaschutz weiterhin forcieren und 

die Stabstelle personell verstärken. Der Kreisausschuss hat erfreulicherweise die Einführung 

eines Kulturpreises für den Landkreis Deggendorf genehmigt. Damit sollen heimische Kultur-

schaffende in ihrem Wirken unterstützt und gefördert werden. Sowohl das Klinikum als auch 

die heimische Wirtschaft werden vom Ukraine-Krieg belastet, sie kämpfen mit massiven Ener-

giekosten. Aus zahlreichen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Klinikum, 

aber auch mit heimischen Unternehmen, Handwerksbetrieben und Personalleitern nehme ich 

mit, dass sie zudem unter erheblichem Personalmangel und überbordender Bürokratie leiden. 

Hier gilt es, den Medizincampus Niederbayern weiter voranzutreiben, mit gezielten Aktionen 

zur Fachkräftegewinnung unseres Regionalmanagements heimische Betriebe zu unterstützen 

und die Probleme der überbordenden Bürokratie in zuständige Kanäle einzuspeisen. 

Was nehmen wir Positives mit aus diesem ereignisreichen Jahr? Die Pandemie ist – wenn auch 

nicht vorüber – doch ins Hintertreffen geraten. Das gesellschaftliche und kulturelle Leben hat 

wieder an Fahrt aufgenommen. Volksfeste, Bürgerfeste, Kirchweihen und Christkindlmärkte, 

der Besuch kultureller Veranstaltungen, ein unbeschwertes Treffen mit Freunden und Verwand-

ten waren wieder möglich. Wir schöpfen daraus Kraft für das kommende Jahr 2023 und seine 

Herausforderungen.  

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest sowie Gesundheit und Gottes Segen 

für das Jahr 2023! 

 

Ihr 

 

Bernd Sibler 

L a n d r a t 
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Personenstandsrecht/Standesamtswesen; 

Übertragung der Durchführung der Aufgaben des Standesamtes Auerbach auf das 

Standesamt Hengersberg mit Wirkung vom 01.01.2023 

 
 

Das Landratsamt Deggendorf hat die nachfolgend abgedruckte Zweckvereinbarung zur 

Übertragung der Aufgaben des Standesamtes zwischen dem Markt Hengersberg und der 

Gemeinde Auerbach vom 19.12.2022 mit Schreiben vom 20.12.2022 aufsichtlich geneh-

migt. Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 

 

Entsprechend der rechtlichen Vorgaben erfolgt hiermit die öffentliche Bekanntmachung. 

 

Deggendorf, 20.12.2022  

Landratsamt Deggendorf  

 

gez. 

Becker  

Regierungsdirektor 

 

 

Kooperationsvereinbarung zur Übertragung der Aufgaben des Standesamtes  

gemäß Art. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Personenstandsgesetzes 

(AGPStG) 

 

 

zwischen  

 

dem Markt Hengersberg als aufnehmendes Standesamt,  

vertreten durch den 1. Bürgermeister Christian Mayer  

 

und 

 

der Gemeinde Auerbach,  

als abgebendes Standesamt,  

vertreten durch den 1. Bürgermeister Gerhard Weber 

 

 

 

Präambel 

 

Als Antwort auf die immer komplexeren Anforderungen an die Verwaltungen der Gemein-

den, insbesondere im Bereich des Standesamtswesens, haben sich die Gemeinde Auerbach 

und der Markt Hengersberg vorgenommen, die beiden Standesamtsbezirke im Rahmen einer 

großen Übertragung zusammenzulegen und die Aufgabe dem Markt Hengersberg zu übertra-

gen. Grundlage für die Übertragung ist Art. 2 Abs. 2 AGPStG. Nähere Einzelheiten werden in 

der Kooperationsvereinbarung getroffen und verbindlich für beide Partner festgeschrieben.  
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§ 1 Übertragung und Erfüllung der Aufgaben 

 

1) Aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates von Auerbach vom 27.10.2022 und dem 

Beschluss des Marktrates des Marktes Hengersberg vom 18.10.2022 überträgt die Ge-

meinde Auerbach sämtliche Aufgaben des Standesamtes ab dem 01.01.2023 auf den 

Markt Hengersberg („große Übertragung“). Der Standesamtsbezirk der Gemeinde Au-

erbach wird in den Standesamtsbezirk des Standesamtes Hengersberg integriert und 

unter dem Namen „Standesamt Hengersberg“ weitergeführt. Ab dem Zeitpunkt der 

Übertragung erfüllt der Markt Hengersberg die Aufgaben für die Gemeinde Auerbach.  

 

2) Davon unberührt bleibt gemäß Art. 2 Abs. 3 AGPStG in Verbindung mit § 2 Abs. 3 

der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (AVPStG) die Befugnis 

der Gemeinde Auerbach, Bürgermeister bzw. Bürgermeisterinnen zu Eheschließungs-

standesbeamten zu berufen und Trauungen durch diese vornehmen zu lassen.  

 

3) Die abgebenden Gemeinden verpflichten sich, die Bestellung oder Abberufung von 

Eheschließungsstandesbeamten dem Markt Hengersberg anzuzeigen.  

 

4) Trauungen finden grundsätzlich am Sitz des Standesamtes Hengersberg statt. Auf 

Wunsch des Brautpaares können Trauungen auch durch die für die Vornahme von 

Eheschließungen bestellten Bürgermeister/Bürgermeisterinnen in den jeweils von den 

Gemeinden hierfür gewidmeten Räumlichkeiten vorgenommen werden. Bei Verhinde-

rung der Bürgermeister bzw. der Bürgermeisterin wird dieser bzw. diese durch einen 

Standesbeamten des Marktes Hengersberg vertreten.  

 

5) Die Widmung weiterer Trauräume in den abgebenden Gemeinden erfolgt in Abstim-

mung mit dem Markt Hengersberg.  

 

6) Die Gemeinde Auerbach trägt bei Trauungen, die der Bürgermeister in seiner „Hei-

matgemeinde“ durchführt, Sorge dafür, dass die für die Trauung benötigten Unterla-

gen rechtzeitig in Hengersberg abgeholt und nach der Trauung umgehend und voll-

ständig wieder zum Standesamt Hengersberg zurückgebracht werden.  

 

 

§ 2 Gebühreneinnahmen, Standesamtsumlage 

 

1) Die Gebühreneinnahmen für die Personenstandsfälle stehen dem Markt Hengersberg 

zu. 

 

2) Die Standesamtsumlage wird je Einwohner erhoben. Zugrunde gelegt wird die Ein-

wohnerzahl nach dem vom Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mitgeteil-

ten Stand vom 30.06. des Vorjahres, die im Amtsblatt des Landkreise Deggendorf ver-

öffentlicht wird. Falls die aktuelle Zahl bei Rechnungsstellung nicht vorliegt, wird auf 

die letzte amtlich bekanntgegebene Einwohnerzahl (Stand 30.06.) zurückgegriffen.  

 

3) Die Standesamtsumlage setzt sich aus 1/5 des Anteils der Zuweisung nach Art. 7 Abs. 

2 Nr. 3 FAG, den Kosten für das Fachverfahren „Autista“ gemäß Angebot der AKDB 

und den Gebühren für das ZEPR zusammen. Dies ergibt folgende Berechnungsformel:  

 

 



190 

 

 

Standesamtsumlage =  0,2 x  Zuweisung Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 FAG  

    +  Kosten Fachverfahren Autista 

    + Gebühr ZEPR 

 

Damit ergibt sich zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung folgende Berechnung: 

0,2 x 18,42 €/Einwohner + 0,47€/Einwohner + 0,087 €/Einwohner = 4,24 €/Einwohner 

 

4) Für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2026 wird zusätzlich ein Betrag in Höhe von 

142,05 € je Jahr verlangt, da im Zuge der Zusammenlegung seitens der AKDB die 

Kosten für das Fachverfahren um 1 ct/Einwohner angehoben werden. Der Betrag von 

142,05 € setzt sich aus der zum Zeitpunkt der Zusammenlegung maßgeblichen Ein-

wohnerzahlen für Hengersberg mit 7.867, Schöllnach mit 4.845 und Außernzell 1.493 

multipliziert mit den Mehrkosten (1 ct) zusammen.  

 

5) Etwaig anfallende Gebühren seitens der AKDB bzw. des Verlags für Standesamtswe-

sens für die große Übertragung hat das abgebende Standesamt zu tragen.  

 

6) Sofern ein oder mehrere Bestandteile der Standesamtsumlage aus den Absätzen 3, 4 

und 5 der gesetzlichen Mehrwertsteuer unterliegen, verstehen sich die Kosten zzgl. der 

jeweils gültigen Mehrwertsteuer.  

 

7) Die Umlage ist in voller Höhe zum 01.12. eines jeden Jahres zu entrichten, erstmals 

zum 01.12.2023. Hierzu ergeht seitens des Marktes eine Rechnung.  

 Mit der Standesamtsumlage sind alle Verwaltungs- und Personalkosten abgedeckt.  

 

8) Der Markt Hengersberg hat das Recht, eine Anpassung der Umlage zu beantragen, 

wenn neue gesetzliche Regelungen oder andere grundsätzliche Veränderungen mit 

Auswirkungen auf die standesamtliche Tätigkeit (z.B. Errichtung einer Hospiz-Ein-

richtung, eines Geburtshauses) zu einer Aufgaben- und/oder Kostenmehrung führen, 

deren Finanzierung bei der Festlegung der Berechnung der Standesamtsumlage nach 

Abs. 3 nicht berücksichtigt wurde oder werden konnte. Die Anpassung hat einver-

nehmlich zu erfolgen.  

 

 

 

§ 3 Inkrafttreten und Geltungsdauer 

 

1) Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 

 

2) Die Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine einseitige Kündigung ist 

aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen unzulässig.  

 

3) Gemäß Art. 2 Abs. 4 AGPStG kann die Übertragung der Aufgaben mit Beschlüssen 

einer Mehrheit von zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Gemeinde-

räte der beteiligten Gemeinden aufgehoben werden. Gegen den Willen der oder einer 

der beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften kann eine Übertragung aufgeho-

ben werden, wenn dringende Gründe des öffentlichen Wohls vorliegen. Im Falle der 

Aufhebung der Vereinbarung wird zwischen dem Markt Hengersberg und der VG 
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Schöllnach eine Auslauffrist von 12 Monaten nach Bekanntgabe des Aufhebungsbe-

schlusses an den jeweiligen Kooperationspartner vereinbart. In diesem Zeitraum gilt 

diese Vereinbarung weiter.  

 

4) Das Recht, diese Vereinbarung gem. Ar. 14 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunale 

Zusammenarbeit (KommZG) aus wichtigem Grund zu kündigen (außerordentliche 

Kündigung), bleibt unberührt. Dies gilt insbesondere bei Übergabe von nicht ord-

nungsgemäß aufbereiteten Unterlagen.  

 

 

§ 4 Standesamtliche Unterlagen 

 

1) Die noch fortzuführenden Unterlagen des Standesamts der Gemeinde Auerbach, ins-

besondere die Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- und Sterberegister, die Famili-

enbücher und alle dazugehörigen Sammelakten und Namensverzeichnisse sind an das 

Standesamt des Marktes Hengersberg zu übergeben. Zu den Unterlagen gehören auch 

die Beurkundungen der Kirchenaustritte. Hierbei ist darauf zu achten, dass alle Unter-

lagen auf den aktuellen Stand gebracht sind und alle bis 31.12.2022 anfallenden Ar-

beiten erledigt sind.  

 

2) Die seit 01.01.2009 bis zur Inbetriebnahme des zentralen elektronischen Registers 

auch elektronisch erfassten Übergangsregistrierungen von Personenstandsfällen wer-

den vom Standesamt der Gemeinde Auerbach vor der Aufgabenübertragung in die 

elektronischen Personenstandregister überführt. Die vom Standesamt der Gemeinde 

Auerbach als Eheregister fortgeführten Familienbücher werden vollständig und alpha-

betisch sortiert übergeben.  

 

3) Die Übergabe sämtlicher Unterlagen wird von allen Kooperationspartnern dokumen-

tiert. Das abgebende Standesamt hat die Aufbewahrungsmöbel zur Verfügung zu stel-

len.  

 

4) Das Standesamt Hengersberg behält sich vor, eventuell Nacharbeiten von der Ge-

meinde Auerbach erledigen zu lassen.  

 

 

§ 5 Verbleib der zu Archivgut gewordenen Personenstandsbüchern 

 

Nach Ablauf der Fortführungsfristen werden die zu Archivgut gewordenen Personenstandsbü-

cher und dergleichen, einschließlich der dazugehörigen Sammelakten, gegen Empfangsbe-

kenntnis an die Gemeinde Auerbach zurückgegeben.  
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§ 6 Schlussbestimmungen/salvatorische Klausel 

 

1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

Schriftform.  

 

2) Die Aufgabenübertragung bedarf nach Art. 2 Abs. 5 AGPStG der Zustimmung des 

Landratsamtes Deggendorf als jeweilige untere Aufsichtsbehörde (Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 

AGPStG).  

 

3) Der Markt Hengersberg, die Gemeinde Auerbach und das LRA Deggendorf erhalten 

jeweils 1 Ausfertigung dieser Vereinbarung.  

 

4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder 

werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung 

nicht.  

Die beiden Parteien verpflichten sich, unwirksame oder nichtige Bestimmungen dieser 

Vereinbarung durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die dem in den unwirksamen o-

der nichtigen Bestimmungen enthaltenen Regelungsgehalt in rechtlich zulässiger 

Weise entsprechen. Entsprechendes gilt, wenn sich in der Vereinbarung eine Lücke 

herausstellen sollte. Zur Ausfüllung dieser Lücke verpflichten sich die Parteien, auf 

die Ergänzung einer angemessenen Regelung, die nach ihrem Regelungsgehalt dem 

entspricht, was die Vereinbarungsschließenden nach dem Sinn und Zweck der Verein-

barung bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre. 

 

5) Sollte sich später herausstellen, dass zwischen den beiden Gemeinden ein umsatzsteu-

erlich relevanter Leistungstatbestand seitens der Finanzbehörde angenommen wird, so 

ist der Markt Hengersberg berechtigt, die jeweils gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer 

nachträglich von der Gemeinde Auerbach zu fordern. Zugleich ist der Markt Hengers-

berg verpflichtet, der Gemeinde Auerbach eine entsprechende Rechnung im Sinne des 

§ 14 UStG zu stellen. Die Gemeinde Auerbach verpflichtet sich den Umsatzsteuer-

Rechnungsmehrbetrag innerhalb einer Frist von 30 Tagen an den Markt Hengersberg 

zu begleichen.  

 

 

Hengersberg, 19.12.2022 

Markt Hengersberg     Gemeinde Auerbach 

gez.       gez. 

Christian Mayer      Gerhard Weber 

1. Bürgermeister      1. Bürgermeister 
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BEKANNTMACHUNG 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 

des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

 

 

1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.10.2022 den geprüften Jahresabschluss 

2021 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 

  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZTS Plattling für das Wirtschaftsjahr 2021 

fest. Der Jahresverlust im hoheitlichen Bereich in Höhe von 1.750.832,37 € wird aus dem Gewinnvor-

trag getilgt. Der Jahresgewinn bei den Betrieben gewerblicher Art in Höhe von 696.377,27 € wird auf 

neue Rechnung vorgetragen. 

 

2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2021 geprüft 

und folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (auszugsweise) erteilt: 

 

 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 

  

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlach-

tabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der 

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich 

der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung 

Plattling/ZTS-Betrieb Plattling für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach 

§ 7 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV: 

 

 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung 

den Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 

dar. 

  

Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. 

  

 München, 05.07.2022 

 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 

 Christian Baumann 

 Wirtschaftsprüfer 

 

3. Der Jahresabschluss 2021 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 23.01.2023 

bis 03.02.2023 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, 

Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 

Plattling, 30.11.2022 

 

Zweckverband für Tierkörper- und 

Schlachtabfallbeseitigung Plattling 

gez. 

Bernd Sibler 

Verbandsvorsitzender 

Landrat  
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Beratungstermine 2023 des Bayerischen Blinden- und  

Sehbehindertenbund e.V.  

 
 

Beratungen für blinde bzw. sehbehinderte Menschen und ihre Angehörige finden in  

Niederbayern wie folgt statt: 

 

Pandemiebedingt können Termine ausfallen bzw. nur unter den geltenden Hygienevorschrif-

ten bezgl. Abstand und Maskenpflicht mit Terminvereinbarung abgehalten werden.  

 

Niederbayern  

Im Beratungs- u. Begegnungszentrum  

Bahnhofplatz 6 

94447 Plattling 

Am Montag, Dienstag und Donnerstag 10:00 - 16:00 Uhr –  

Mittwoch und Freitag 10:00 -  13:00 Uhr 

und nur mit Terminvereinbarung 

Tel.: 09931/890575 

E-Mail: plattling@bbsb.org 

 

 

Straubing 

Im Cafe Löw  

Bahnhofstr. 11    

94315 Straubing 

An jedem 2. Freitag im Monat (nicht August)  

von 11:00 – 12:00 Uhr 

Tel.: 09931/890575 o. 0152/06766580 (Herr Walter Bichlmeier o. Herr Peter Wührer) 

 

 

Landshut  

In den "Weihenstephaner Stuben"  

Nikolastr. 51  

84034 Landshut 

an jedem 3. Montag im Monat 

von 14:00 – 16:00 Uhr 

Tel.: 08765/9384481 (Herr Albert Hoschek)  

 

 

Freyung 

Im Kurhaus (Besprechungsraum Ebene 5)   

Rathausplatz 2  

94078 Freyung 

an jedem letzten Mittwoch im geraden Monat (außer Juni u. Dezember)  

von 09:00 – 11:00 Uhr 

Tel.: 08551/6761 (Herr Gerald Werner) 

 

 

 

 

mailto:plattling@bbsb.org
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Waldkirchen  

Im Rathaus (Beratungszimmer EG)   

Rathausplatz 1   

94065 Waldkirchen  

an jedem letzten Mittwoch im Januar, Mai u. September    

von 09:00 – 11:00 Uhr 

Tel.: 08551/6761 (Herr Gerald Werner) 

 

 

Grafenau   

Im Rathaus (Beratungszimmer EG)   

Rathausgasse 1   

94481 Grafenau   

an jedem letzten Freitag im März, Juli u. November    

von 09:00 – 11:00 Uhr 

Tel.: 08551/6761 (Herr Gerald Werner) 

 

 

Regen 

Im Landratsamt (Zimmer 35) 

Poschetsrieder Str. 16 

94209 Regen 

an jedem letzten Mittwoch im ungeraden Monat (außer Mai u. Januar)     

von 15:15 – 16:45 Uhr 

Tel.: 09931/890575 o. 0152/06766580 (Herr Walter Bichlmeier o. Herr Peter Wührer) 

 

 

Passau  

Gasthaus Hacklberger Bräustüberl   

Bräuhausplatz 7    

94034 Passau 

am 3. Freitag im Februar, April, Juni u. Oktober   

von 16:00 – 17:00 Uhr 

Tel.: 09931/890575 o. 0163/3337325 (Herr Walter Bichlmeier o. Herr Christian Moritz) 

 

 

Niederbayernweit findet eine Blickpunkt Auge - Telefonberatung - statt 

Jeden 1. Mittwoch im Monat  

Von 13:00 - 16:00 Uhr  

Tel. 09931/9127999 

Die geplanten Termine sind: 04.01.23; 01.02.23; 01.03.23; 05.04.23; 03.05.23; 07.06.23; 

05.07.23; 02.08.23; 06.09.23; 04.10.23; 08.11.23 u. 06.12.23! 

 

 

  



196 

 

 

Infostammtische 2023 des Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e.V. 

 

 

Monatlich treffen sich blinde und sehbehinderte Bürger und ihre Angehörigen zum Gedan-

kenaustausch und Geselligsein imRahmen von Infostammtischen wie folgt: 

 

Pandemiebedingt können Termine ausfallen bzw. nur unter den geltenden Hygienevorschrif-

ten bezgl. Abstand und Maskenpflicht mit Terminvereinbarung abgehalten werden.  

 

Jeden 1. Montag im Monat in Pocking  

Gasthaus Pfaffinger 

Oberindling 39 

von 12:30 – 17:00 Uhr 

Leitung: Konstantin Rehm  

Tel.: 08531/8614 

 

 

Jeden 1. Donnerstag im Monat in Zwiesel außer Mai (Infotreff) u. November (Urlaub)   

Hotel Kapfhammer   

Holzweberstr. 6-10  

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Rosemarie Kersten 

Tel.: 09942/801819 

 

 

Jeden 1. Freitag im ungeraden Monat in Landau/Isar  

Imbiß Grillmeister    

Hauptstr. 114   

von 13:30 – 17:00 Uhr 

Leitung: Walter Bichlmeier 

Tel.: 09953/2303 

 

 

Jeden 1. Freitag im Monat in Kelheim:  

Gasthaus Stockhammer  

Am oberen Zweck 2  

von 12:00 – 15:00 Uhr 

Leitung: Dr. Elmar Kißlinger  

Tel.: 09405/4475  

 

 

Jeden 1. Sonntag im geraden Monat in Dingolfing  

Gasthaus Schmankerl  

Marienplatz 19  

von 12:00-16:00 Uhr   

Leitung: Walter Bichlmeier 

Tel.: 09953/2303 
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Jeden 2. Mittwoch im ungeraden Monat in Grafenau  

Gasthaus Nickies Gleis     

Bahnhofplatz 14    

von 13:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Gerald Werner  

Tel.: 08551/6761  

 

 

Jeden 2. Donnerstag im Monat in Vilshofen 

Café/Restaurant Sachsinger   

Kirchplatz 1  

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Siglinde Voß 

Tel.: 08541/2228 

 

 

Jeden 2. Freitag im Monat in Straubing 

Cafe Löw    

Bahnhofstr. 11   

von 13:00 – 16:00 Uhr 

Leitung: Peter Wührer   

Mobil: 0152/06766580 

 

 

Jeden 2. Samstag im Monat in Deggendorf 

Gaststätte Alt-Schaching       

Otto-Denk-Str. 4  

von 13:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Peter Wührer  

Mobil: 0152/06766580     

 

 

Jeden 2. Sonntag im Monat in Pfarrkirchen (außer Mai u. Juli)  

Gasthaus Altes Magistrat 

Stadtplatz 37 

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Erwin Maier  

Tel.: 08571/3969 

 

 

Jeden 3. Montag im Monat in Landshut 

Weihenstephaner Stuben  

Nikolastr. 51  

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Leitung:  Albert Hoschek  

Tel.: 08765/9384481  
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Jeden 3. Freitag im Monat in Passau 

Gasthaus Hacklberger Bräustüberl   

Bräuhausplatz 7    

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Christian Moritz   

Mobil: 0163/3337325   

 

 

Jeden 3. Samstag im Monat in Vilsbiburg   

Gaststätte Kolping    

Pfarrbrückenweg 1  

von 12:30 - 16:30 Uhr   

Leitung: Elke Ehegartner und Walter Bichlmeier   

Tel.: 0871/14232490 und 09931/890575  

 

 

 

Jeden letzten Donnerstag im Monat in Freyung 

Gasthaus Brunnhölzl  

Schulgasse 4   

von 10:00 – 13:00 Uhr  

Leitung: Gerald Werner 

Tel.: 08551/6761 

 

 

Jeden letzten Donnerstag im Monat in Bogen  

Cafe/Bäckerei Weber  

Aswinstr. 1   

von 12:00 – 16:00 Uhr  

Leitung: Josef Trum     

Tel.: 09422/5445  

 

 

Jeden letzten Samstag im Monat in Hauzenberg 

Gasthaus Falkner 

Fritz-Weidinger-Str. 42  

von 14:00 – 17:00 Uhr 

Leitung: Egid Mühlberger 

Tel.: 08584/638 

 

 

Feierabendstammtische für Berustätige und Junggebliebene:  

 

Jeden 1. Montag im Monat in Moosburg 

Gasthaus "Drei Tannen" 

Thalbacher Str. 53    

von 17:00 - 22:00 Uhr    

Leitung: Albert Hoschek   

Tel.: 08765/9384481   
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Jeden 1. Samstag im geraden Monat in Straubing  

Wechselnde Lokale  

von 18:00 – 22:00 Uhr  

Leitung: Josef Rohrmüller u. Walter Bichlmeier    

Tel.: 09428/902020 u. 09931/890575    

 

 

Der Infostammtisch der Blindenführhundhalter in Niederbayern  

Jeden 1. Sontag im Januar, April, Juli und Oktober  

Cafe/Restaurant Sachsinger   

Kirchplatz 1 in Vilshofen   

von 13:00 - 16:00 Uhr     

Leitung: Rosemarie Böckl   

Tel.: 08723/1455  

Mobil: 0151/25844345  
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Sparkasse Deggendorf 

 

 

 

 

 

Aufgebotsverfahren 

 
 

 

 

 

Das Sparkassenbuch 

 

 

 

NR. 3785235296 
 

 

 

 

ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB wird 

das Sparkassenbuch hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer Frist von 3 

Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden. Wenn innerhalb   

dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

 

 

 

 

 

Deggendorf, 12.12.2022 

 

 

gez.  

 

 

Sparkasse Deggendorf 
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